
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Der Ortsverwaltungsrat Rebstein hat ein Bewirtschaftungs- und Nutzungsreglement 
erstellt. 
 
Das Bewirtschaftungs- und Nutzungsreglement der Ortsgemeinde Rebstein wird dem 
fakultativen Referendum unterstellt. 
 
Referendumsvorlage 
(fakultatives Referendum nach Art. 13 Gemeindeordnung Ortsgemeinde Rebstein) 
 
Gegenstand Bewirtschaftungs- und Nutzungs- 
 reglement der Ortsgemeinde Rebstein 
 
Referendumsfrist Ortsgemeinde Rebstein (30 Tage) 

 24. Juli 2023 bis 22. August 2023 
 
Öffentliche Auflage Ortsverwaltungs-Präsident Jürg Hengartner 
 Nach telefonsicher Vereinbarung 
 (Festnetz 071 770 07 50) 
 
Publikationsorgane Zeitung (Der Rheintaler/Rheint.Volkszeitung) 
 Homepage (www.ortsgemeinde-rebstein.ch) 
 
Quorum für das Zustandekommen  
eines Referendumsbegehrens 150 Unterschriften 
 
Die Referendumsvorlage kann beim Präsidenten Jürg Hengartner, Rohnackerstrasse 
44, 9445 Rebstein nach telefonischer Vereinbarung bezogen werden. Das 
Referendumsbegehren muss eindeutig abgefasst sein und darf keine Bedingungen 
enthalten. 
(Art. 19 Abs. 1 Gesetz über Referendum und Initiative [sGS 125.1]). 
 
Ein allfälliges Referendumsbegehren ist vor Ablauf der Referendumsfrist dem 
Ortsverwaltungsrat Rebstein einzureichen. 
 
 
Ortsverwaltungsrat Rebstein 


